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Kompetenz 1904-1994 Vorberatung und Begutachtung der gemeinsamen Schulangelegenhei-

ten 

 

 

Kompetenz- 1904-1994 Zentralschulkommission (ZSK) 

träger 

 

 

Entstehung 1904 Da neben der Primarschulkommission für jede Mittelschule eine eigene 

Schulkommission bestand, waren zur Vorberatung und Begutachtung ge-

meinsamer Schulangelegenheiten seit 1852 jeweils zeitlich befristete Kom-

missionen eingesetzt worden. Mit der Verwaltungsreform von 1888 wurden 

diese als Konferenzen der Schulkommissionspräsidenten institutionalisiert, 

bis mit der Verwaltungsreform von 1900 die Zentralschulkommission ge-

schaffen und nach Verabschiedung der Besonderen Vorschriften für die ein-

zelnen Verwaltungszweige zum 1. Januar 1904 eingesetzt wurde. 

 1994 Mit der Neuorganisation der Schuldirektion infolge des Schulmodells 6/3, das 

am 28. Januar 1990 durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kan-

tons Bern angenommen worden war, und dem Erlass des Volksschulgeset-

zes am 19. März 1992 wurde die Zentralschulkommission durch die � Kin-

dergartenkonferenz, die � Volksschulkonferenz und die � Konferenz der 

Sekundarschule II ersetzt. 

 

 

Aufbau 1900 Die Zentralschulkommission bestand aus je einem Vertreter der städtischen 

Primar- und Mittelschulkommissionen sowie neun weiteren Mitgliedern, die 

keiner städtischen Schulkommission angehörten. Die Mitglieder der Zentral-

schulkommission wurden vom Stadtrat für vier Jahre gewählt. Der Schuldi-

rektor war von Amtes wegen ihr Präsident. Der Vizepräsident wurde aus der 

Mitte der Kommission bestimmt. 

 1922 Die Zentralschulkommission bestand aus je einem Vertreter der städtischen 

Primar- und Mittelschulkommissionen, der Gewerbeschulkommission, der 

Kommission der Lehrwerkstätten und der Kommission der Zeichenklassen 

der städtischen Primarschulen sowie neun weiteren Mitgliedern, die keiner 

städtischen Schulkommission angehörten. Präsident der Zentralschulkom-

mission war von Amtes wegen der Schuldirektor. Alle anderen Mitglieder 

wurden vom Stadtrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die Leh-

rerschaft konnte durch eine gewählte Abordnung von 3-5 Mitgliedern bei den 

Verhandlungen der Zentralschulkommission mit beratender Stimme mitwir-

ken. 

 1967 Die Zentralschulkommission wurde vom Stadtrat gewählt und setzte sich aus 

je einem Vertreter der Primarschulkommissionen und neun weiteren Mitglie-

dern zusammen, die nicht städtischen Schulkommissionen angehörten. Prä-

sident der Zentralschulkommission war von Amtes wegen der Schuldirektor. 

Die Lehrerschaft ordnete eine Vertretung von fünf Mitgliedern ab, die an den 

Verhandlungen der Zentralschulkommission mit beratender Stimme mitwirk-

ten. 

 1985 Die Zentralschulkommission setzte sich aus je einem Vertreter der Kinder-

gartenkommissionen, der Primarschulkommissionen, der Mittelschulkom-

missionen, der Vereinigten Schulkommission Manuel, der Schulkommissio-

nen der höheren Mittelschulen, der Schulkommission Werkjahr, der Berufs-

schulkommissionen sowie je einem Vertreter der Schulhygienischen Dienste 

und neun weiteren Mitgliedern, die keiner städtischen Schulkommission an-

gehörten, zusammen. Zusätzlich wirkten fünf Mitglieder der städtischen Leh-

rerschaft sowie Vertreter der Schuldirektion mit beratender Stimme an den 

Verhandlungen mit. 
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Personal 1900 Das Sekretariat wurde vom Sekretär der Schuldirektion geführt. 
 1967 Das Sekretariat besorgte ein Schulsekretär. 

 1985 Sekretariat und Protokollführung besorgte die Schuldirektion. 

 

 

übergeord. 1904-1994 Schuldirektion 

Behörde  

 

 

Aufsicht  
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